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sterialität seit dem 11. Jahrhundert ebenfalls zu steigender Bedeutung251. 
Zahlreiche Ministerialen dienten dem Mainzer Metropoliten besonders im 
12. Jahrhundert sowohl im ausgedehnten erzstiftischen Herrschaftsgebiet 
als auch als Inhaber von Verwaltungsämtern am Mainzer Hof. In der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts treten dort bereits alle vier Hofämter in Er­
scheinung: das Truchsessenamt erstmals 1128, das Kämmerer- und Mar­
schallamt 1133 und zuletzt das Mundschenkenamt 1139252. Der Mainzer Bi­
schofshof ist demnach spätestens 1139 mit der klassischen Zahl von vier 
Hofämtern ausgestattet. Die herausgehobene Stellung des Mainzer Erzbi­
schofs unter den Reichsfürsten hat sicherlich zu dieser frühen Ausformung 
der Hofämter beigetragen. Erzbischof Adalbert I. (1111 -1137)253, der eine 
erfolgreiche Territorialpolitik betrieb und die weltlichen Machtpositionen 
des Erzbistums wesentlich verstärkte, hat während seiner Regierung offen­
bar den erzbischöflichen Hof planmäßig mit Hofämtern versehen und da­
durch seinen reichsfürstlichen Status sichtbar nach außen betont. Neben 
dem Kämmereramt treten unter Adalbert und seinen Nachfolgern beson­
ders das Truchsessen- und das Marschallamt hervor, wobei die einzelnen 
Ämter gelegentlich mehrfach besetzt sind.
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254) Vgl. Falck, Ministerialität (wie Anm. 251) S. 46f.
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In der Stadt Mainz gab es neben den erzbischöflichen Dienstmannen 
auch zahlreiche Ministerialen anderer Kirchen und Institutionen254. In­
struktiv ist in diesem Zusammenhang eine Urkunde des Mainzer Marien­
gredenstiftes aus der Zeit um 1160, in der Propst Konrad das Recht für sich 
in Anspruch nimmt, Hintersassen des Stifts zur Ausübung von Hofämtern 
heranzuziehen255; es werden dabei die vier Ämter des Truchsessen, Schen­
ken, Kämmerers und Marschalls eigens erwähnt. Nach einjährigem Hof­
dienst konnten sie dann zusammen mit ihren Söhnen zur Rechtsstellung 
von Ministerialen befördert werden. Die Bedeutung des Hofdienstes für die 
Mainzer Kloster- und Stiftsministerialität ist aus diesem Dokument deut­
lich zu erkennen. Außerhalb der Hofämter spielte der ministerialische 
Dienst auf den erzbischöflichen Burgen und in den vielen territorialen Ver­
waltungsstellen des Erzstiftes eine zentrale Rolle. Erzbischof Adalbert und 
seine Nachfolger erwarben im 12. Jahrhundert zahlreiche Burgen und 


